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1 Aufgabenstellung 

Die cds & wulff Wohnbau Hamburg GmbH & Co. KG sowie die Wohnbaugenos-
senschaft Gartenstadt Wandsbek eG planen mit dem 

im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Rahlstedt 135 die 
Errichtung von Wohngebäuden auf der Fläche des ehemaligen Freibades am 
Wiesenredder. Es sind dreigeschossige Wohnbauten mit ca. 180 Wohneinheiten 
vorgesehen. 

Das bestehende Planrecht laut der Bebauungspläne Rahlstedt 5 von 1963 und 
Rahlstedt 29 von 1975, welche für den Bereich Grünflächen mit der Zweckbestim-

, wird im Rahmen des Bebauungsplan-verfahrens 
Rahlstedt 135 überplant. Der Flächennutzungsplan sieht bereits im südliche Teil-
bereich Wohnbauflächen vor. Der Bebauungsplan Rahlstedt 135 setzt im 
südlichen Bereich ein allgemeines Wohngebiet (WA) und im nördlichen Bereich 
um die Stellau herum eine öffentliche Grünfläche fest. 

Nördlich grenzen innerhalb des Bebauungsplans Rahlstedt 5 weitere Grünflächen 
an den Bebauungsplan Rahlstedt 135. Südlich ist angrenzend Geschosswoh-
nungsbau und westlich sind Einzelhäuser innerhalb des Bebauungsplans 
Rahlstedt 29 mit Ausweisung als reines Wohngebiet (WR) vorhanden. Östlich 
grenzen Einzel-, Mehrfamilien- und Reihenhäuser an das Plangebiet.  

Zur planungsrechtlichen Absicherung ist eine schalltechnische Untersuchung zu 
erstellen, welche mögliche Konflikte durch den Straßenverkehr auf das Plangebiet 
sowie Maßnahmen zum Schutz vor Lärm aufzeigt. Zudem sind die planungsbe-
dingten schalltechnischen Auswirkungen auf die Nachbarschaft durch Mehrver-
kehr, Reflexionen und den ruhenden Verkehr (Zu- und Abfahrt Plangebiet, oberir-
dische Stellplätze, Tiefgaragenzufahrten) zu untersuchen und zu beurteilen.  
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3 Berechnungsgrundlagen 

Sämtliche Berechnungen erfolgen mit dem Programm Soundplan, Version 8.2 
vom 20.06.2023 der Firma SoundPLAN GmbH. 

Das Plangebiet und seine für die schalltechnischen Berechnungen maßgebliche 
Nachbarschaft werden in einem 3-dimensionalen Geländemodell digital erfasst. In 
diesem Modell sind relevante Schallquellen, derzeitige Höhenlage des Geländes 
und die vorhandenen Baukörper, die abschirmend oder reflektierend wirken, in ih-
rer Lage und Höhe berücksichtigt. 

Die Berechnungen der Beurteilungspegel für die Straßen erfolgten nach dem Teil-
- Ausgabe 2019 - 

RLS-19 /1/. Die für die Straßen zulässigen Höchstgeschwindigkeiten, Fahrbahn-
oberflächen und Lichtsignalanlagen wurden entsprechend der Situation vor Ort be-
rücksichtigt und bei den Berechnungen eingestellt. 

Die Ausbreitungsberechnung der Schallimmissionen durch ruhenden Verkehr im 
Plangebiet (Zu- und Abfahrt Plangebiet, oberirdische Stellplätze, Tiefgaragenzu-
fahrten) erfolgte auf Grundlage der n Verwaltungsvorschrift 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm  TA Lärm  /2/ in Verbindung mit der DIN ISO 9613-

3/. Für die Berechnung nach TA Lärm / 
DIN ISO 9613-2:1999-10 ist der Faktor C0 für die Berechnung von Cmet erforder-
lich. Dieser wurde für Hamburg aus dem AK-TERM-Datensatz der Station Ham-
burg-Fuhlsbüttel (DWD 1975) des Jahres 2016 /4/ abgeleitet, der nur geringfügig 
vom Mittelwert der Jahre 2010 bis 2019 abweicht. 

Für die Prognosen werden geschossgenaue Fassadenpegel in 0,05 m (Verkehr) 
bzw. 0,5 m (Gewerbe) Entfernung vor der Fassade an den untersuchten Gebäu-
den für den Beurteilungszeiträum Tag und Nacht berechnet. 
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5.2.4 Tiefgaragentor 

Für die Tiefgaragen ist zudem die Schallabstrahlung über das geöffnete Garagen-
tor bei der Ein- bzw. Ausfahrt der Pkw auf der Tiefgaragenrampe zu berücksichti-
gen. Nach Kapitel 8.3.2 der Parkplatzlärmstudie /10/ werden die Emissionen des 
Garagentors als flächenbezogener Schallleistungspegel wie folgt berechnet: 

 W,1h = 50 dB(A) + 10 lg(B*N)  

 B*N = Anzahl der Fahrzeugbewegungen je Stunde 

Die Garagentore werden als vertikale Flächenschallquellen berücksichtigt. Hierbei 
wird eine Schallabstrahlung über ein ständig geöffnetes Garagentor simuliert. Die 
Schallabstrahlung wird gemäß Abschnitt 8.3.2 der Parkplatzlärmstudie mit einer 
Richtcharakteristik bestimmt. Gegenüber der senkrechten Abstrahlungsrichtung 
zur Schallquelle wird seitlich der Schallquelle (90o zur senkrechten Richtung) ein 
um 8 dB geringerer Schallpegel modelliert. 

Erfahrungsgemäß können insbesondere das Überfahren einer Regenrinne sowie 
die Betätigung eines elektrischen Garagentores relevant zum Gesamtpegel beitra-
gen. Die Parkplatzlärmstudie führt dazu aus, dass ... 

 ... auf die schalltechnische Berücksichtigung einer Regenrinne verzichtet 
werden kann, wenn diese lärmarm ausgebildet wird. Das bedeutet eine 
eventuell vorgesehene Regenrinne ist zum Beispiel mit verschraubten 
Gusseisenplatten auszuführen, so dass sie akustisch nicht auffällig ist. 

 ... auf die schalltechnische Berücksichtigung eines elektrischen Garagento-
res verzichtet werden kann, wenn dieses dem Stand der Lärmminderungs-
technik entspricht. 

Bei den Prognosen wird dieser Stand der Technik grundsätzlich vorausgesetzt. 
Daher werden weder die Regenrinne noch ein auffälliges elektrisches Garagentor 
berücksichtigt. 
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Im Planfall ergeben sich an den meisten Immissionsorten Pegelerhöhungen auf-
grund des planbedingten Mehrverkehrs sowie Reflexionen von bis zu 1 dB. Da Pe-
gelunterschiede unter 1 dB als nicht wahrnehmbar einzustufen sind und sich die 
Beurteilungspegel in der Nachbarschaft aufgrund des relativ geringen Verkehrs-
aufkommens nicht im Bereich der Gesundheitsgefährdung befinden, sind die Stei-
gerungen nach gutachterlicher Auffassung als zumutbar einzustufen. Dies gilt in 
Anlehnung an die 16. BImSchV auch für Pegelsteigerungen um bis zu 2,0 dB. 

An den straßenabgewandten und plangebietszugewandten Immissionsorten IO 8 
bis 10 erhöht sich der Beurteilungspegel im Planfall um 2 bis 3 dB aufgrund von 
Reflexionen. Hier liegen die Beurteilungspegel jedoch auch im Planfall bei maxi-
mal 46 dB(A) am Tag und 36 dB(A) in der Nacht. Zum Vergleich liegen die Orien-
tierungswerte der DIN 18005 für Reine Wohngebiete bei 50 dB(A) am Tag und 
40 dB(A) in der Nacht. Somit werden nach gutachterlicher Auffassung trotz der 
wahrnehmbaren Steigerungen somit keine Beurteilungspegel hervorgerufen, wel-
che sich im unzumutbaren Bereich befinden.  

In Anlehnung an eine Beurteilung nach der 16. BImSchV /6/ ist hier von keiner we-
sentlichen Änderung auszugehen. 

6.3 Ruhender Verkehr  

Die berechneten Beurteilungspegel für die Geräuschimmissionen durch den ru-
henden Verkehr im Plangebiet (Zu- und Abfahrt, oberirdische Stellplätze sowie die 
Tiefgaragenzufahrten) unter den in Kapitel 5.2 getroffenen Annahmen sind in An-
lage 2c dargestellt. Die oberirdischen Stellplätze wurden hier zur sicheren Seite 
hin gemäß Empfehlung der Parkplatzlärmstudie wie private Stellplätze gewertet. 
Überschreitungen der maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm /2/ sind 
rot hervorgehoben.  

Plangebiet 

Im Plangebiet werden im Nahbereich der Tiefgaragenrampen sowie zu den oberir-
dischen Parkplätzen Beurteilungspegel von 40 bis zu 50 dB(A) am Tag und 36 bis 
46 dB(A) in der lautesten Nachtstunde ermittelt. Somit wird der Immissionsricht-
wert der TA Lärm /2/ für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag an allen 
Immissionsorten des Plangebiets eingehalten. In der lautesten Nachtstunde erge-
ben sich jedoch teilweise Überschreitungen des Immissionsrichtwertes der TA 
Lärm /2/ für allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) von bis zu 6 dB durch die Tief-
garagen-Zufahrten und den Parkplatz. Dies gilt auch für Pegel durch einzelne Ge-
räuschspitzen. Die maßgeblichen Schallquellen können der Tabelle 10 entnom-
men werden. 
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Einhausung der Tiefgaragenrampe oder geeignete Grundrissanordnung (mög-
lichst keine vorrangig zum Schlafen genutzte Räume im Bereich von offenen Tief-
garagenrampen) oder geeignete bauliche Maßnahmen, die ein teilgeöffnetes 
Fenster mit Beurteilungspegeln von maximal 30 dB(A) im Innenraum von Schlaf-
räumen möglich machen, vorgesehen werden.  

7 Schutz vor Außenlärm im Baugenehmigungsverfahren 

Die öffentlich-rechtlich geschuldete Mindestanforderung an die Schalldämmung 
der Außenbauteile für das Bauvorhaben 
sind gemäß den Anforderungen der DIN 4109 einzuhalten und im Baugenehmi-
gungsverfahren nachzuweisen. 

Zum Schutz gegen Außenlärm werden in der DIN 4109-1:2018-01 
im Hochbau -  Anforderungen an die Luftschalldäm-
mung von Außenbauteilen /13/ festgesetzt. Zur Bestimmung der Anforderungen 
des gesamten bewerteten Bau-Schalldamm- w,ges der Außenbauteile von 

DIN 4109-2:2018-01 /14/ erforderlich.  

Das gesamte bewertete Bau-Schalldamm-

Raumart gemäß Gleichung (6) der DIN 4109-1:2018-01 gebildet.  

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm- w,ges sind in Ab-
hängigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche 
eines Raumes Ss zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01 /14/, 
Gleichung (32) mit dem Korrekturwert KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren. Das 
jeweilige gesamte bewertete Schalldämm-Maß resultiert aus den einzelnen Schall-
dämm-Maßen der Teilflächen (z. B. Fenster, Wand, ggf. nach außen führenden 
Belüftungseinrichtungen). Darüber hinaus sind die Korrekturwerte gemäß Kapitel 
4.4.1 der DIN 4109-2:2018-01 zu berücksichtigen. 

Die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109, Teil 1, Abschnitt 7.2 ergeben 
sich gemäß Teil 2, Abschnitt 4.4.5  

 für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel mit einem Zuschlag 

von 3 dB(A) 

 für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel mit einem Zuschlag 
von 3 dB(A) plus einen Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtli-
chen Störwirkung; dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen ge-
nutzt werden können. 



Schalltechnische Untersuchung 
zum Bebauungsplanentwurf Rahlstedt 135

  

Seite 20 von 24 LK 2022.128.2 LÄRMKONTOR GmbH 

Der Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung zum be-
sonderen Schutz des Nachtschlafs wird aus den nächtlichen Beurteilungspegeln 
mit einem Zuschlag von 10 dB gebildet, sofern die Pegeldifferenz zwischen Tag- 
und Nachtpegel unter 10 dB beträgt.  

Für die Berücksichtigung potenziell möglichen Gewerbelärms wird gemäß 
DIN 4109 der für die jeweilige Gebietskategorie maßgebliche Immissionsrichtwert 
der TA Lärm /2/ herangezogen, sofern die Berechnungen keine höheren Beurtei-
lungspegel ergeben haben.  

Der Gesamtpegel wird in energetischer Addition gemäß DIN 4109 gebildet.  

n Außenlärmpegel schutzbedürftige Räume sowie für die 
Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können als Grundlage für 
den Schallschutznachweis der Außenbauteile im Zuge des Baugenehmigungsver-
fahrens sind in Anlage 3 dargestellt. 
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9 Anlagenverzeichnis 

Anlage 1a:    Lageplan Verkehr Nullfall 

Anlage 1b:    Lageplan Verkehr Planfall 

Anlage 1c:    Lageplan Anlagenlärm 

Anlage 2a:   Beurteilungspegel Verkehr Nullfall, Tag / Nacht in dB(A) 

Anlage 2b:    Beurteilungspegel Verkehr Planfall, Tag / Nacht in dB(A) 

Anlage 2c:   Beurteilungspegel Ruhender Verkehr Tag / Nacht in dB(A)  

Anlage 3: Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109:2018-01 
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